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GDMcom GmbH Maximilianallee 4 04129 Leipzig

Ansprechpartner Ute Hiller

Telefon 0341/3504-461

E-Mail leitungsauskunft@gdmcom.de

Unser Zeichen PE-Nr.: 07267/22

Reg.-Nr.: 07267/22

PE-Nr. bei weiterem Schriftverkehr 
bitte unbedingt angeben!

Stadt Heidenau Bauamt 
Frau Rosin 
Dresdner Straße 47 
01809 Heidenau

Datum 16.08.2022

Stadt Heidenau - Bebauungsplan M 14/1 "Quartier an der Müglitz" – 
Vorentwurf in der Fassung vom 01.04.2022

Ihre Anfrage/n vom: an: Ihr Zeichen:

Brief 01.08.2022 GDMCOM 60.17

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für 
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang

Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle nicht betroffen  Auskunft Allgemein

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) ¹

Schwaig b. 
Nürnberg

nicht betroffen  Auskunft Allgemein

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH 
(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (ETG).

2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum 
an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr 
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden 
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin 
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten 
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere 
Auskünfte einzuholen sind!
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Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 50.973409, 13.864706

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang
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Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: Stadt Heidenau - Bebauungsplan M 14/1 "Quartier an der Müglitz" - 
Vorentwurf in der Fassung vom 01.04.2022

PE-Nr.: 07267/22
Reg.-Nr.: 07267/22

ONTRAS Gastransport GmbH
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten 
Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Auflage:
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten 
Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig 
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –
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Verbandsvorsitzender: Verbandssitz:  Steuer-Nr.: 210/149/03310 Bankverbindung: 
Bürgermeister 
Dr. Ralf Müller  
Stadt Dohna  

ZVWV Pirna/Sebnitz 
Markt 11 
01855 Sebnitz 

 Deutsche Kreditbank AG 
IBAN: DE57 1203 0000 0001 2088 91 
SWIFT (BIC): BYLADEM1001  

 

ZVWV Pirna/Sebnitz  
Markt 11, 01855 Sebnitz   
 

Stadt Heidenau 
Bauamt - Sylvia Rosin 
Dresdner Straße 47 
01809 Heidenau 
 

 

Ihr Partner: Christiane König 
Telefon: 035971 80 60 – 41  
Telefax: 035971 80 60 – 99 
E-Mail: info@zvwv.de 
Internet: www.zvwv.de 
  
Datum: 14. September 2022 
  
Unser Zeichen: T-CHK-LAI 2022- 01408 
Ihr Zeichen: 60.17 

 
Stellungnahme zum Bebauungsplan M 14/1 der Stadt Heidenau „Quartier an der Müglitz"  
Vorentwurf in der Fassung vom 01.04.2022 
  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Rosin, 
 
die für uns relevanten Unterlagen des Vorentwurfes zum Bebauungsplan M14/1 der Stadt Hei-
denau, in der Fassung vom 01.04.2022 wurden geprüft. Innerhalb und in unmittelbarer Nähe zum 
räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich Versorgungsanlagen des 
Zweckverbandes Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV).  
 
Die Lage entnehmen Sie bitte den beigefügten Plänen. Darüber hinaus gehende Angaben sind 
unverbindlich und müssen in jedem Falle an Ort und Stelle geprüft werden. Das gilt insbesondere 
für eingetragene Abstands- und Rohrüberdeckungsmaße, für die wir keine Gewähr übernehmen. 
Es muss mit geringeren Tiefenlagen als angegeben gerechnet werden.  
 
Wir bitten darum, den vorhandenen Anlagenbestand des ZVWV in den Planzeichnungen zum 
Bebauungsplan als unterirdisch verlegte Versorgungsleitungen aufzunehmen. 
 
Beim Lesen der Pläne ist darauf zu achten, dass diese teilweise nur analog vorliegen. Das führt 
dazu, dass die vorhandenen lageunsicheren Trinkwasserleitungen nicht durchgängig farblich 
(blau) oder auch schwarz (Rasterpläne) dargestellt sind. 
 
Die entlang der Hauptstraße verlaufende Versorgungsleitung (St 300) liegt mittig in einem 6 m 
breiten Schutzstreifen. Bei der Ausführung von Baumaßnahmen sind nachfolgend näher be-
schriebene Maßnahmen zum Schutz der Trinkwasserversorgungsanlagen zu beachten. 
 
Maßnahmen zum Schutz der Anlagen 
 
Die in nicht öffentlichen Flächen vorhandenen Leitungen, Kabel und Anlagen liegen gem. DVGW 
Arbeitsblatt W 400-1 für Dimensionen bis DN 150 mittig in einem 4 m breiten Schutzstreifen, ab 
DN 150 bis DN 400 mittig in einem 6 m breiten Schutzstreifen, ab DN 400 bis DN 600 mittig in 
einem 8 m breiten Schutzstreifen und ab DN 600 mittig in einem 10 m breiten Schutzstreifen.  
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Innerhalb dieses Schutzstreifens ist die Errichtung von Bauwerken sowie die Lagerung von 
Schüttgütern und Baustoffen nicht zulässig. Andere Maßnahmen, wie z. B. Geländeregulierun-
gen, bedürfen unserer Zustimmung. Baumpflanzungen sind gem. DVGW Merkblatt GW 125 
ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen, welche unserer Zustimmung bedürfen, nur in einem Ab-
stand zwischen Außenkante Rohr und Stammachse von mindestens 2,50 m möglich. 
 
In der Nähe von Versorgungsleitungen darf nur von Hand gearbeitet werden. Das gilt für den 
gesamten Bereich, in dem nach den vorstehenden Ausführungen mit Leitungen gerechnet wer-
den muss. Während der Baumaßnahme müssen die Versorgungsleitungen so gesichert werden, 
dass seitliche und höhenmäßige Lageveränderungen sowie Beschädigungen ausgeschlossen 
sind. Die Bedienung der Einbaugarnituren von Absperrarmaturen muss auch während der Bau-
maßnahme immer gewährleistet sein. 
 
Leitungen mit einer Überdeckung unter 0,4 m dürfen nur mit Schutzmaßnahmen befahren wer-
den, die im Vorfeld mit uns abzustimmen sind. Freigelegte Rohrleitungen sind vor mechanischen 
Beschädigungen durch geeignete Mittel (z. B. Schutzmatten) zu schützen. 
 
Andere Medien müssen zu den vorhandenen Trinkwasserleitungen einen lichten Mindestabstand 
von 0,40 m bei paralleler Verlegung und von 0,20 m bei Kreuzungen einhalten. Bei Fernwärme- 
und Geothermieleitungen muss der lichte Mindestabstand zu Trinkwasserleitungen bei paralleler 
Verlegung 1,00 m betragen. Gleiches gilt bei einer parallel zur Trinkwasserleitung geplanten Ka-
nalverlegung, wenn der Scheitel des Abwasserrohrs auf gleicher Höhe mit der Sohle der Trink-
wasserleitung oder darüber liegt. Im Kreuzungsbereich mit höher liegenden Abwasserleitungen 
muss die Trinkwasserleitung durch ein Mantelrohr oder eine technisch gleichwertige Maßnahme 
geschützt werden. Anlagenbauteile wie Verteilerkästen müssen zu den Leitungen und Bauwer-
ken einen lichten Mindestabstand von 2,00 m einhalten. Bei einer grabenlosen Kabelverlegung 
sind Querungen der Trinkwasseranlagen in offener Bauweise auszuführen. 
 
Gesicherte Erschließung mit Trinkwasser 
 
Die Erschließung des Gebietes mit Trinkwasser kann unter Annahme ortsüblicher Verbrauchs-
mengen grundsätzlich sichergestellt werden. Zum derzeitigen Planungsstand können keine kon-
kreten Aussagen zur Art und Weise der erforderlichen Erschließungsmaßnahmen getroffen wer-
den. Die Erschließung kann von der Hauptstraße aus erfolgen. Für die trinkwasserseitige Er-
schließung des Gebietes ist der Abschluss einer Erschließungsvereinbarung zwischen dem Er-
schließungsträger und dem ZVWV Pirna/ Sebnitz erforderlich. 
 
Bitte beachten Sie ferner, dass die zur Erschließung des Gebietes neu zu verlegenden Versor-
gungsleitungen in Flächen angeordnet werden sollten, welche sich in kommunalem Eigentum 
befinden. Andernfalls ist für die Versorgungsleitung zugunsten des ZVWV Pirna/ Sebnitz eine 
dingliche Sicherung in Form einer Grunddienstbarkeit auf den betroffenen Flurstücken erforder-
lich. 
 
 
 
 



Seite 3 von 3 
Stellungnahme zum Bebauungsplan M 14/1 der Stadt Heidenau „Quartier an der Müglitz"  

Vorentwurf in der Fassung vom 01.04.2022 vom 14. September 2022 

Verbandsvorsitzender: Verbandssitz:  Steuer-Nr.: 210/149/03310 Bankverbindung: 
Bürgermeister 
Dr. Ralf Müller  
Stadt Dohna  

ZVWV Pirna/Sebnitz 
Markt 11 
01855 Sebnitz 

 Deutsche Kreditbank AG 
IBAN: DE57 1203 0000 0001 2088 91 
SWIFT (BIC): BYLADEM1001  

 

Löschwasserversorgung 
 
Zur Löschwasserversorgung kann Ihnen der ZVWV Pirna/ Sebnitz keine verbindliche Auskunft 
erteilen, da das Feuerwehrwesen und der Brandschutz in der Zuständigkeit der Städte und Ge-
meinden liegen. Bitte wenden Sie sich mit diesem Anliegen an die Stadt Heidenau. 
 
Diese Stellungnahme ist ein Jahr ab Ausfertigungsdatum gültig. Sie stellt keine Erteilung einer 
Aufgrabegenehmigung dar. Diese ist von den Bauherren oder dessen Beauftragten separat zu 
beantragen.  
 
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei unser Zeichen an. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Zweckverband Wasserversorgung 
Pirna/Sebnitz 
 
 
 
Mathias Leutert     i.A. Christiane König 
Geschäftsführer     Sachbearbeiterin Technische Dienste 
  
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlage 
6 Bestandspläne Trinkwasser vom 29.08.2022 
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